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@c.p.moritz:
Kennst du dich da für Schleswig-Holstein aus? Ich habe vor langer Zeit in Beitrag
Leistungsbewertung Sek I: Rechtsgrundlagen im Ländervergleich nach solchen Informationen
gesucht - und für Schleswig-Holstein keine gefunden. (Aus SH hat sich auch niemand an der
Diskussion beteiligt).

In der alten Realschulordnung von 1995 hießt es für Schleswig-Holstein "Bewertung und
Benotung richten sich nach den Vorgaben in den Lehrplänen und der Zeugnisordnung." - aber
die gilt meines Wissens nicht mehr. (Verknüpft mit der aktuellen ZVO würde dies bedeuten: Es
gibt keine halben oder Viertelnoten).

Auf die schnelle hab ich auch in den von dir genannten Fachanforderungen
("Fachanforderungen Deutsch Sek I und II" sowie "Fachanforderungen Englisch Sek I und II"
habe ich überflogen) nichts gefunden. Kannst du vielleicht eine konkrete Stelle angeben, in der
die Frage nach der Zulässigkeit von halben und oder Viertelnoten bei Klassenarbeiten geregelt
ist?

Wie ist dein Satz "Das Fach wäre noch interessant zu wissen." zu verstehen? Gibt es in
Schleswig-Holstein Fächer, in denen bei Klassenarbeiten halbe oder Viertelnoten erlaubt sind -
und in anderen Fächern mit Klassenarbeiten sind diese nicht erlaubt?

Gruß
Nitram
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